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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1958

Norm

JN §1 DVk

JN §115

KEG allg

Rechtssatz

Für die Kraftloserklärung von Wertpapieren, die von einer inländischen AG ausgegeben wurden, ist die ausschließliche

inländische Gerichtsbarkeit gegeben. Ein Kraftloserklärungserkenntnis eines ausländischen Gerichtes ist wirkungslos.
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